
§ 1

Änderung der Dienstvertragsordnung

Nach § 2 d wird folgender § 2 e eingefügt:

. "§2e

Sonderzahlung

Im Jahr 2007 erhält der Mitarbeiter eine Sonder
zahlung in Höhe von 30 v.H. eines Monatsbezugs.
Für den Anspruch, die Berechnung der Höhe und
die Auszahlung der Sonderzahlung gelten die Vor
schriften des Tarifvertrages über eine Zuwendung für
Angestellte vom 12.10.1973 und des Tarifvertrages
über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und
der Länder vom 12.10.1973 entsprechend."

KirchI. Amtsbl. Hannover Nr. 8/2007

§2

In-Kraft-Treten

Die Änderung der Dienstvertragsordnung tritt
mit Wirkung vom 1. November 2007 in Kraft.

Wardenburg, den 7. Dezember 2007

Die Arbeits- und Dienstrechtliche
Kommission

Röbken

Vorsitzender

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

I. Gesetze und Verordnungen

Nr. 89 Kirchengesetz zur Änderung der Kir
chenverfassung

Vom 12. Dezember 2007

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kir
chensenates das folgende Kirchengesetz beschlos
sen:

§1

Die Verfassung der Evangelisch-lutherischen Lan
deskifChe Hannovers in der Fassung vom 1. Juli
1971 (KirchI. Amtsbl. S. 189), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Kirchengesetzes zur Änderung
von Regelungen über das Amt der Superintendenten
und Superintendentinnen vom 19. Juni 2007 (KirchI.
Amtsbl. S. 155), wird wie folgt geändert:

1. Artikel 91 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Buchstabe c wird folgender neue Buchsta

be deingefügt:
"d) die beiden weiteren Synodalen nach Art. 105
Abs. 2 zu bestimmen, wenn die Landessynode
nicht rechtzeitig zu einer Tagung zusammen
tritt,".

b) Die bisherigen Buchstaben·d bis f werden Buch
staben e bis g.

2. Artikel 105 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2

eingefügt:
,,(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach Absatz 1 Buchstabe e entsendet die Lan
dessynode zwei weitere Synodale als stimmbe
rechtigte Mitglieder in den Kirchensenat."

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner
Verkündung in Kraft. .

Hannover, den 12. Dezember 2007

Der Kirchensenat
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche

Hannovers

Dr. Käßmann
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